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Konzept für eine ruhigere Umwelt
Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwege
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Die	Belastung	durch	Verkehrslärm	ist	eines	der	drängendsten	

Umweltprobleme	in	der	Europäischen	Union	und	in	Deutsch-

land.	Allein	in	Baden-Württemberg	sind	–	ausweislich	der	

2.	Stufe	der	Lärmkartierung	nach	der	EG-Umgebungslärmricht-

linie	–	144.400	Menschen	in	der	Nacht	von	Lärmpegeln	über	

55	dB(A)	belastet.	Eine	so	hohe	Belastung	gefährdet	die	betrof-

fenen	Menschen	in	ihrer	Gesundheit.	Noch	nicht	berücksichtigt	

ist	dabei	die	noch	ausstehende	Kartierung	der	Haupteisenbahn-

strecken.	Es	ist	zu	erwarten,	dass	sich	die	Anzahl	der	betroffenen	

Menschen	dadurch	weiter	erhöhen	wird.	

Erschwerend	kommt	hinzu,	dass	der	Schutz	vor	Verkehrslärm	

an	bestehenden	Verkehrswegen	nach	wie	vor	gesetzlich	nicht	

zufriedenstellend	geregelt	ist.	

Die	EG-Umgebungslärmrichtlinie	aus	dem	Jahre	2002	und	deren	

bundesgesetzliche	Umsetzung	(§§	47a-f	BImSchG,	34.	BImSchV)	

aus	dem	Jahre	2005	haben	Bewegung	in	den	Lärmschutz	ge-

bracht.	Die	flächenhaft	ausgerichtete	Lärmminderungsplanung	

(§§	47c-d	BImSchG)	findet	Anwendung	auf	bestehende	Straßen	

und	Schienenwege,	gleichgültig	wer	für	sie	die	Baulast	trägt.

Für	die	Umsetzung	der	Maßnahmen	eines	Lärmaktionsplanes	

gilt	heute,	dass	diese	nach	Fachrecht	durch	die	jeweils	zuständi-

ge	Behörde	zu	erfolgen	hat.	Eine	zielgerichtete	Lärmminderung	

wird	allerdings	erfahrungsgemäß	dadurch	erschwert,	dass	noch	

immer	nicht	abschließend	geklärt	ist,	inwieweit	ein	Lärmaktions-

plan	die	Stellen	verpflichten	kann,	die	für	die	Umsetzung	der	in	

einem	Plan	festgeschriebenen	Maßnahmen	zuständig	sind.	

Vor	diesem	Hintergrund	hat	das	Ministerium	für	Verkehr	und	

Infrastruktur	Baden-Württemberg	(MVI)	ein	Konzept	dafür	ent-

wickelt,	wie	der	gesetzliche	Schutz	vor	Verkehrslärm	nachhaltig	

verbessert	werden	kann.	Die	Eckpunkte	des	Konzeptes	sind:

•	 die	verbindliche	gesetzliche	Regelung	der	Lärmsanierung:	

Betroffene	sollen	einen	Anspruch	auf	Lärmsanierung	erhalten,

•	 die	Überprüfung	des	Sanierungsbedarfs	eines	Gebietes	unter	

Berücksichtigung	der	Gesamtbelastung	durch	alle	Straßen	und	

Schienen,

•	 die	Ermittlung	des	Sanierungsbedarfs	und	der	Dringlichkeit	

anhand	einer	LärmKennZiffer,	die	sich	aus	dem	Produkt	der	

Höhe	der	Gesamtlärmbelastung	und	der	Anzahl	der	Betroffenen	

ergibt,

•	 die	Pflicht	zur	Kooperation	aller	Behörden	und	Baulastträger,	

die	zur	Lärmminderung	beitragen	können	und

•	 die	verursachungsgerechte	Verteilung	der	anfallenden	Lärm-

minderungskosten.	

Dieses	Konzept	hat	das	Ministerium	im	April	2013	mit	Fachleu-

ten	aus	den	Bereichen	„Akustik“,	„Verwaltung“	und	„Umwelt-

recht“	aus	dem	gesamten	Bundesgebiet	intensiv	diskutiert.	Das	

Konzept	und	sein	neuer	Ansatz	wurden	von	den	Fachleuten	

positiv	aufgenommen.	

EinführungA
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1.	 DAs	DilemmA

Die	Darstellung	von	Schallpegeln	in	einem	Gebiet	erfolgt	übli-

cherweise	mittels	farblich	abgestufter	Lärmkarten	(Bild	1).	Auf	

Grundlage	dieser	Karten	entscheiden	Kommunen	darüber,	ob	

sie	etwa	im	Rahmen	einer	Lärmaktionsplanung	(§	47d	BImSchG)	

ein	Maßnahmenkonzept	zur	Minderung	des	Umgebungslärms	

für	den	gesamten	Ort,	für	einzelne	Ortsteile	oder	auch	nur	für	

einzelne	Verkehrswege	erstellen.

In	kleinen	oder	mittelgroßen	Städten	und	Gemeinden	entsteht	

typischerweise	folgende	Situation:	Sie	erarbeiten	zwar	ein	Maß-

nahmenkonzept	zur	Lärmminderung,	bei	der	konkreten	Umset-

zung	der	darin	vorgesehenen	Maßnahmen	stoßen	sie	jedoch	an	

ihre	Grenzen,	denn	überörtliche	Straßen	(Kreis-,	Landes-	und	

Bundesstraßen	oder	Autobahnen)	sowie	Bahnstrecken	

(Bild	2)	sind	dem	rechtlichen	Zugriff	vieler	Städte	und	Gemein-

den	grundsätzlich	entzogen.	Allein	die	Lärmaktionsplanung	nach	

§	47d	BImSchG	erlaubt	es	den	Kommunen	als	Planungsträger,	

Lärmminderungsmaßnahmen	auch	für	überörtliche	Verkehrswe-

ge	festzulegen.

Bei	der	Beurteilung	von	Lärmbelastungssituationen,	die	durch	

unterschiedliche	Verkehrswege	und	Baulastträger	verursacht	

werden,	besteht	daher	eine	„gewisse	Zurückhaltung“.	Diese	

Zurückhaltung	hat	einerseits	damit	zu	tun,	dass	es	bisher	kein	

praxisnahes	Konzept	zum	Umgang	mit	solchen	Mehrfachbelas-

tungen	gibt.	Andererseits	hat	die	Furcht	vor	nicht	beherrsch-	

baren	Kosten	oder	auch	deren	„gerechter“	Verteilung	auf	die	

einzelnen	Verursacher	dazu	geführt,	dass	an	dem	bestehenden	

Prinzip	der	„freiwilligen“	Lärmsanierung	nach	Maßgabe	des	

Haushaltsrechts	festgehalten	wird.		

Ein	Weg	aus	diesem	Dilemma	führt	über	den	sogenannten	

Energetischen Ansatz.

2.	 Der	energetisChe	AnsAtz

Verursachungsanteile	werden	in	der	Regel	in	Prozent	angegeben.	

Diese	Form	der	Darstellung	ist	griffig	und	leicht	verständlich.	

Eine	solche	Angabe	soll	auch	für	die	Anteile	von	einzelnen	

Schallquellen	an	einer	Gesamtlärmbelastung	eines	Punktes	oder	

eines	Gebietes	gewählt	werden	(Bild	3).

Schalltechnischer RahmenB

bIld 2: Verkehrswegenetz

bIld 1: lärmkarte bIld 3:    anteIle an der gesamtbelastung eInes Punktes In Prozent
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Der	Energetische	Ansatz	liefert	eine	solche	Prozentangabe	für	

Anteile	einzelner	Quellen	(etwa	Straßen	unterschiedlicher	

Baulastträger	oder	Schienenwege)	an	der	Gesamtlärmbelastung	

(Bild	4	–	roter	Rahmen).	Er	betrachtet	die	Schallenergie,	die	auf	

einen	Punkt	oder	auch	auf	ein	Gebiet	einwirkt.	Hierbei	wird	der	

energetische	Beitrag	jeder	Schallquelle	zum	Beurteilungspegel	in	

einer	räumlichen	Gesamtbelastungssituation	betrachtet.		

Der	Energetische	Ansatz	ermöglicht	so	die	Zuordnung	von	kon-

kreten	Anteilswerten	an	einem	Schallpegel	zu	einem	beliebigen	

Punkt	wie	einem	(Lärmkarten-)Raster	oder	auch	einem	(Fassa-

den-)Punkt,	aber	auch	zu	einem	ganzen	Gebiet.	

bIld 5a:  anteIl der autobahn

bIld 5b:  anteIl der bundesstrassen

bIld 5c:  anteIl der landesstrassen

bIld 5d:  anteIl der kreIsstrassen

bIld 5e:  anteIl der gemeIndestrassen

bIld 5f:  anteIl der bahn

bIld 4:  energetIscher ansatz  
(schallquellen a und b, gesamtlärmPegel c)
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2.1	 Die	Anteile	einzelner	Verkehrswege	An	Der	gesAmt-

BelAstung	eines	geBietes

Zur	Bestimmung,	welche	Anteile	verschiedene	Schallquellen	an	

der	Gesamtbelastung	eines	Punktes	oder	eines	Gebietes	haben,	

sind	zunächst	die	Belastungen	durch	die	einzelnen	Quellen	

getrennt	zu	erfassen,	um	dann	die	Gesamtbelastung	sowie	die	

Anteile	der	jeweiligen	Schallquelle	zu	bestimmen.	

Die	nebenstehenden	Karten	(Bilder	5A	bis	5F)	zeigen	den	An-

teil	der	jeweils	dargestellten	Schallquellen	an	der	Gesamtlärmbe-

lastung	in	Prozent.	

2.2	 Die	Anteile	einzelner	BAulAstträger	An		Den	

lärmsAnierungskosten	

Der	Vorteil	des	Energetischen	Ansatzes	besteht	darin,	dass	die	

prozentuale	Benennung	von	Anteilswerten	für	Umlegungen	

(beispielsweise	von	Verursacheranteilen	oder	auch	von	Anteilen	

an	den	Gesamtkosten	von	Lärmschutzmaßnahmen)	in	einer	

verständlichen	Art	genutzt	werden	kann.	

Ziel	der	Analyse	der	Belastungssituation	ist	es,	die	Punkte	in	

einem	Gebiet	zu	identifizieren,	die	über	einem	jeweils	noch	zu	

benennenden	Schwellenwert	(„Auslösewert“)	liegen.	In	Bild	6	

sind	diese	Werte	als	rote	Spitzen	über	der	„Glasscheibe“	zu	

erkennen.	Die	Verursacheranteile	eines	Gebietes	ergeben	sich,	

wenn	man	die	Anteile	an	den	Punkten	über	einem	Schwellen-

wert	zusammenfasst.

bIld 6:  gesamtbelastungswerte über eInem „schwellenwert“

bIld 8:  kostenanteIle der bahn sowIe der strassen-
baulastträger beI fIktIVen kosten Von 2.000.000 # 

bIld 7:  Prozentuale VerursacheranteIle unterschIeden
nach bahn und strassenbaulastträgern 

3.	 FAzit

Mit	dem	Energetischen	Ansatz	können	die	(prozentualen)	

Anteile	unterschiedlicher	Quellen	(bzw.	auch	Baulast-	oder	

Verkehrsträger)	an	der	Gesamtbelastung	eines	Gebietes	oberhalb	

eines	Schwellenwertes	ermittelt	werden	(Bild	7).	Über	diese	

(prozentualen)	Anteile	kann	dann	wiederum	eine	verursacherbe-

zogene	Kostenverteilung	(Bild	8)	vorgenommen	werden.

7



8



1.	 umweltproBlem	Verkehrslärm

Das	Straßen-	und	Schienennetz	ist	fester	Bestandteil	der	Infra-

struktur,	auf	die	unsere	moderne	Gesellschaft	aufbaut.	Dieses	

Infrastrukturangebot	ermöglicht	dem	Einzelnen	zwar	ein	hohes	

Maß	an	Mobilität	und	an	Flexibilität.	Der	Preis	ist	jedoch	eine	

nahezu	flächendeckende	Geräuschbelastung,	die	einen	erhebli-

chen	Teil	der	Menschen	in	Deutschland	während	der	Ausübung	

ihres	Berufs	und	ihrer	Freizeitaktivitäten	sowie	in	ihren	Wohnun-

gen,	auf	ihren	Balkonen	und	in	ihren	Gärten	stört	und	belästigt.	

In	vielen	Bereichen	sind	die	Lärmpegel	so	hoch,	dass	die	betrof-

fenen	Menschen	in	ihrer	Gesundheit	beeinträchtigt	werden.		

Die	Belastung	durch	Verkehrslärm	ist	darüber	hinaus	zu	einem	

Problem	der	Stadt-	und	Siedlungsentwicklung	geworden.	Hohe	

Verkehrslärmbelastungen	wirken	sich	mindernd	auf	Grund-

stückspreise	und	Mieten	aus.	Sozial	schwache	Bevölkerungskrei-

se	werden	dadurch	in	verlärmte	Siedlungsgebiete	gedrängt	und	

somit	benachteiligt.

2.	 unzureiChenDer	sChutz	Vor	Verkehrslärm

Der	tatsächlichen	Bedeutung	des	Umweltproblems	„Verkehrs-

lärm“	wird	der	teils	gesetzlich,	teils	nur	im	Haushaltsrecht	und	

in	Verwaltungsvorschriften	geregelte	Schutz	vor	Lärm	nicht	

gerecht.	Anders	ausgedrückt:	Das	geltende	Recht	bietet	bislang	

keine	zufriedenstellende	Lösung	für	dieses	Umweltproblem	an.	

Insbesondere	der	gesetzlich	gewährleistete	Schutz	der	Bevöl-

kerung	vor	Verkehrslärm,	der	von	mehreren	Quellen	auf	ein	

Gebiet	einwirkt,	gleicht	einem	„Flickenteppich“.	

Die	Lärmvorsorge,	die	im	Fall	des	Neubaus	oder	der	wesentli-

chen	Änderung	von	Straßen	oder	Schienenwegen	greift	

(§§	41-43	BImSchG,	16.	BImSchV),	befasst	sich	in	der	Regel	nur	

mit	den	Immissionen	des	neuen	oder	geänderten	Abschnitts	

eines	Verkehrsweges	(„linienförmiger	Ansatz“).	Die	Belastungen,	

die	von	bestehenden	Verkehrswegen	ausgehen,	bleiben	hierbei	–	

bis	auf	besondere	Ausnahmefälle	–	unberücksichtigt.	

Einen	Anspruch	der	Menschen	auf	Schutz	vor	einer	Zunahme	

der	Lärmbelastung	(etwa	durch	Verkehrssteigerungen)	an	beste-

henden	Straßen	und	Schienenwegen	gibt	es	nach	gegenwärtiger	

Rechtslage	nicht.	Die	in	diesen	Fällen	erforderliche	Lärmsanie-

rung	erfolgt	freiwillig	auf	der	Grundlage	von	Förderprogrammen	

nach	Maßgabe	des	Haushaltsrechts	des	jeweiligen	Baulastträgers.	

Auch	dabei	werden	sich	überlagernde	Lärmbelastungen	verschie-

dener	Verkehrswege	(z.B.	kreuzende	Bundes-	und	Landesstra-

ße)	nicht	berücksichtigt.	Maßgeblich	ist	allein	die	Betrachtung	

einzelner	linienförmiger	Streckenabschnitte.

Solche	freiwilligen	Lärmsanierungsprogramme	werden	sowohl	

vom	Bund	(für	Autobahnen	und	Bundesstraßen	in	der	Baulast	

des	Bundes	sowie	für	die	Schienenwege	des	Bundes)	als	auch	

teilweise	von	den	Ländern	(für	Landesstraßen	in	der	Baulast	der	

Länder)	und	einigen	Kommunen	unterhalten.	Häufig	fehlen	ent-

sprechende	Programme	für	Kreis-	und	Gemeindestraßen.

3.	 neues	Denken	–	neue	wege

Die	drängenden	Lärmprobleme	an	bestehenden	Straßen	und	

Schienenwegen	verlangen	nach	neuen	Ansätzen.	Die	gelten-

den	rechtlichen	Regelungen	und	Sanierungsprogramme	haben	

letztlich	nicht	verhindern	können,	dass	die	heutigen	Lärmpro-

bleme	entstanden	sind.	Es	ist	erforderlich,	dass	alle	Verursacher	

einer	zu	reduzierenden	Gesamtlärmbelastung	in	die	Pflicht	

genommen	werden,	gemeinsam	intelligente	und	nachhaltige	

Lärmminderungsstrategien	zu	entwickeln.	In	der	bestehenden	

Lärmaktionsplanung	ist	dieser	Ansatz	zwar	angelegt,	aber	noch	

nicht	ausreichend	ausgeprägt.

Die	fünf	Kernpunkte	des	neuen	Konzepts	sind	deshalb:

	

•	 die	Schaffung	verbindlicher	gesetzlicher	Regelungen	zum		

	 Schutz	vor	einer	steigenden	Verkehrslärmbelastung,

•	 der	Schutz	des	Menschen	vor	dem	Verkehrslärm,	der	ihn	in		

	 der	Summe	an	seinem	Wohnort	belastet,	

Rechtlicher RahmenC
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•	 der	Raum	für	kreative,	effiziente	Strategien	zur	Lärmminde-	

	 rung	jenseits	eng	begrenzter	fachrechtlicher	Zuständigkeiten,

•	 die	Unterscheidung	zwischen	der	Umsetzung	der	Lärmminde-	

	 rungsmaßnahmen	und	der	anteiligen	Tragung	der	entstehen-	

	 den	Kosten	sowie

•	 die	Flexibilität	entsprechend	der	zur	Verfügung	stehenden		

	 finanziellen	Mittel	(„Primat	des	Haushaltsrechts“).

Diese	Kernpunkte	werden	in	einem	mehrstufigen	Verfahren	be-

wältigt,	in	dem	die	Öffentlichkeit	beteiligt	und	ihr	die	Möglich-

keit	gegeben	wird,	effektiv	an	der	Problemlösung	mitzuwirken.	

Das	Verfahren	soll	–	ähnlich	dem	der	Lärmaktionsplanung	(§	47e	

Abs.	1	BImSchG)	–	bei	den	Städten	und	Gemeinden	angesie-

delt	und	mit	der	Lärmaktionsplanung	verbunden	werden.	Die	

Kommunen	stehen	den	örtlichen	Lärmauswirkungen	der	(über-)

örtlichen	Infrastruktur	am	nächsten	(z.B.	städtebauliche	Ent-

wicklung)	und	sie	profitieren	unmittelbar	von	einer	effektiven	

Minderung	der	Verkehrslärmbelastung	(„Standortvorteil:	Ruhe“).

3.1	 DAs	VerFAhren	zur	lärmsAnierung

Schon	jetzt	muss	bei	der	Aufstellung	von	Lärmaktionsplänen	das	

Plangebiet	auf	regelungsbedürftige	Lärmprobleme	und	-auswir-

kungen	hin	untersucht	werden.	Das	vorgeschlagene	Konzept	

greift	diesen	Verfahrensschritt	auf	und	beginnt	mit	einer	vorbe-

reitenden	Untersuchung	zur	Identifizierung	des	Sanierungsbe-

darfs	der	betrachteten	Gebiete.	

Dabei	werden	auch	die	Gesamtbelastungen	durch	die	verschie-

denen	Straßen	und	Schienenwege	ermittelt	und	die	jeweiligen	

Verursacheranteile	der	verschiedenen	Lärmquellen	bestimmt.	

Als	Ergebnis	der	vorbereitenden	Untersuchung	können	hoch	

belastete	Gebiete	als	„Lärmsanierungsgebiete“	ausgewiesen	

werden.	In	einem	Lärmaktionsplan	kann	dann	für	diese	Gebiete	

die	flächenhafte	Verkehrslärmsanierung	nach	dem	im	Anschluss	

umrissenen	Verfahren	als	Maßnahme	zur	Lärmminderung	fest-

legt	werden.

Das	Konzept	zur	gesetzlichen	Lärmsanierung	übernimmt	den	

koordinativen	Ansatz	der	Lärmaktionsplanung	und	baut	ihn	aus.	

Die	Kommunen	sollen	zusammen	mit	den	Baulastträgern,	Ver-

kehrsbehörden	und	den	übrigen	zuständigen	Stellen	in	einem	

förmlichen	Verhandlungsverfahren	ein	gemeinsames	Sanierungs-

programm	für	das	ausgewiesene	Lärmsanierungsgebiet	erarbei-

ten.	Dieses	Verfahren	bietet	Raum	für	kreative	und	intelligente	

Ansätze	zur	Lärmsanierung.	Die	Öffentlichkeit	wird	–	wie	bei	

der	Lärmaktionsplanung	(§	47d	Abs.3	BImSchG)	–	an	der	Ausar-

beitung	des	Lärmsanierungsprogramms	beteiligt.	

Kommen	die	Verfahrensbeteiligten	zu	keiner	einvernehmlichen	

Entscheidung	über	die	notwendigen	Maßnahmen	zur	Lärm-

minderung,	beschließt	eine	höhere	Behörde,	die	sogenannte	

Lärmsanierungsbehörde,	welche	Maßnahmen	zur	Lärmsanierung	

in	dem	Lärmsanierungsprogramm	zu	erbringen	sind.	Das	Lärmsa-

nierungsprogramm	ist	für	die	Verfahrensbeteiligten	verbindlich.

3.2	 mAssnAhmenVollzug	unD	kostenteilung	

Die	Maßnahmen	des	Sanierungsprogramms	werden	von	den	

jeweils	zuständigen	Stellen	in	eigener	Verantwortung	durchge-

führt.	Die	Kosten	der	Maßnahmen	werden	den	Verfahrensbetei-

ligten	nach	ihren	Verursachungsanteilen	an	der	Lärmbelastung	

des	Lärmsanierungsgebietes	zugeordnet.	Eine	so	ausgestaltete	

Kostentragung	steht	im	Einklang	mit	den	föderalen	Regeln	der	

Finanzverfassung.	Die	Lärmbelastung	ist	eine	untrennbare	Folge	

der	Aufgabenwahrnehmung	der	Baulastträger	der	Verkehrs-

wege.	Die	verursachungsgerechte	Aufteilung	der	Gesamtkosten	

ist	daher	Ausdruck	einer	gerechten	und	aufgabenakzessorischen	

Lastentragung	(„Folgekosten	der	Aufgabenwahrnehmung“).

4.	 FAzit

Die	verbindliche	Festlegung	von	Sanierungsgebieten	und	

Sanierungsprogrammen	sowie	deren	regelmäßige	Priorisierung	

anhand	der	Sanierungsdringlichkeit	werden	dazu	führen,	dass	

für	Lärmsanierungen	zur	Verfügung	stehende	Haushaltsmittel	

künftig	effizienter,	nachhaltiger	und	transparenter	zu	Zwecken	

des	Schutzes	vor	Verkehrslärm	eingesetzt	werden	können.

Das	vorgeschlagene	Lärmsanierungskonzept	greift	den	Ansatz	

der	Umgebungslärmrichtlinie	zur	Lärmminderungsplanung	

auf	und	verfolgt	einen	integrativen	und	zugleich	Lärmquellen	

übergreifenden	Ansatz.	Die	Einbindung	der	Öffentlichkeit	und	

die	starke	verfahrensrechtliche	Ausrichtung	entsprechen	den	

europäischen	Anforderungen	an	ein	leistungsfähiges,	transpa-

rentes	Umweltrecht.	Das	entwickelte	Konzept	schließt	so	die	

aufgezeigten	Schutzlücken	der	gegenwärtigen	Gesetzeslage.
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